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k) S III 01484, ausgegeben von der Polizeidirektion Sach-
sen-Anhalt Nord am 12. 12. 2012,

l) K III 1548, ausgegeben von der Polizeidirektion Sach-
sen-Anhalt Nord am 4. 11. 2013,

m) K III 1974, ausgegeben von der Polizeidirektion Sach-
sen-Anhalt Nord am 5. 11. 2013,

sind ungültig. 

2. Nachfolgend aufgeführte Dienstmarken sind ungültig:

a) Nummer 0895, ausgegeben durch die Polizeidirektion
Sachsen-Anhalt Süd,

b) Nummer 1548, ausgegeben von der Polizeidirektion
Sachsen-Anhalt Nord,

c) Nummer 1974, ausgegeben von der Polizeidirektion
Sachsen-Anhalt Nord.

I. Ministerium für Landesentwicklung
und Verkehr

707
Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen
zur Unterstützung umweltfreundlicher Verkehrs-
träger, Teilaktion „Förderung von Fahrzeugen 
mit alternativen Antrieben für den öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV)“

Erl. des MLV vom 1. 6. 2017 – 31.21-30117/3

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1 Gemäß den Zielen des Operationellen Programms für
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
des Landes Sachsen-Anhalt 2014 – 2020 werden im 
Rahmen dieser Richtlinien und weiterer EFRE-Richtlinien 
zur Unterstützung umweltfreundlicher Verkehrsträger ver-
schiedene Verkehrsmittel in ihrem Zusammenspiel für ein
kohlenstoffdioxidarmes und effektives Verkehrssystem be-
rücksichtigt und gefördert. Gleichzeitig soll mit den Förde-
rungen ein Beitrag zur Verbesserung der Qualität und 
nachhaltigen Entwicklung des Verkehrssystems geleistet
werden.

Der Einsatz von alternativ angetriebenen Fahrzeugen im
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wird zu einer 
bedeutsamen und nachhaltigen Minderung von unter an -
derem Kohlenstoffdioxid-Emissionen (CO2) und einer damit
einhergehenden Entlastung des Verkehrssektors von CO2
führen.

1.2 Das Land Sachsen-Anhalt gewährt nach den in Num-
mer 1.5 genannten Rechtsgrundlagen sowie nach Maß -
gabe dieser Richtlinien Zuwendungen für die Beschaffung
von:

a) Neufahrzeugen mit alternativen Antrieben für den ÖPNV,
die den aktuell geltenden EU-Abgasnormen entspre-
chen,

b) Infrastruktur für den Betrieb elektrisch angetriebener
Fahrzeuge für den ÖPNV.

1.3 Fahrzeuge mit alternativen Antrieben für den ÖPNV
im Sinne dieser Richtlinien sind:

a) Elektrofahrzeuge BEV (Battery Electric Vehicles),

b) Elektrofahrzeuge PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehi-
cles),

c) Elektrofahrzeuge REEV (Range Extended Electric Ve -
hicles),

d) Gasfahrzeuge – Erdgas (CNG),

e) Gasfahrzeuge – Biogas (Biomethan).

1.4 Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht
nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund ihres
pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren
Haushaltsmittel.

1.5 Rechtsgrundlagen für die Förderung sind:

a) die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 17. 12. 2013 mit gemein-
samen Bestimmungen über den Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozial-
fonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums und den Europäischen Meeres- und Fischerei-
fonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und 
den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des
Rates (ABl. L 347 vom 20. 12. 2013, S. 320, L 200 vom
26. 7. 2016, S. 140), zuletzt geändert durch Verordnung
(EU) 2016/2135 (ABl. L 338 vom 13. 12. 2016, S. 34),
sowie die hierzu von der EU-Kommission verabschiede-
ten Delegierten- und Durchführungsverordnungen,

b) die Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 17. 12. 2013 über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit
besonderen Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „Inves-
titionen in Wachstum und Beschäftigung“ und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 (ABl. L 347
vom 20. 12. 2013, S. 289, L 330 vom 3. 12. 2016, S. 12)
sowie die hierzu von der EU-Kommission verabschie-
deten Delegierten- und Durchführungsverordnungen,

c) die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 23. 10. 2007 über öffent-
liche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/
69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom
3. 12. 2007, S. 1) einschließlich der Mitteilung der Kom-
mission über die Auslegungsleitlinien zu der Verordnung
(EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrs-
dienste auf Schiene und Straße (ABl. C 92 vom 29. 3.
2014, S. 1),

d) die Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. 2. 2014 über die öffentliche Auf-
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tragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/
18/EG (ABl. L 94 vom 28. 3. 2014, S. 65), geändert durch
Delegierte Verordnung (EU) 2015/2170 (ABl. L 307 vom
25. 11. 2015, S. 5),

e) das Operationelle Programm (OP) für den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) des Landes
Sachsen-Anhalt 2014 – 2020,

f) die Erlasse der EU-Verwaltungsbehörde für den EFRE
für die Förderperiode 2014 – 2020,

g) die §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt (LHO) vom 30. 4. 1991 (GVBl.
LSA S. 35), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Ge-
setzes vom 17. 2. 2012 (GVBl. LSA S. 52, 54), einschließ-
lich der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften zur
Landeshaushaltsordnung (VV-LHO, RdErl. des MF vom
1. 2. 2001, MBl. LSA. S. 241, zuletzt geändert durch
RdErl. vom 28. 1. 2013, MBl. LSA S. 73) und der Ver-
waltungsvorschriften für Zuwendungen an Gebietskör-
perschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskör-
perschaften in der Rechtsform einer juristischen Person
des öffentlichen Rechts (VV-Gk, Anlage 2 zur VV Nr. 5.1
zu § 44 LHO) sowie der Zuwendungsrechtsergänzungs-
erlass (RdErl. des MF vom 6. 6. 2016, MBl. LSA S. 383)
(insbesondere Nummer 10.1 des Zuwendungsrechts -
ergänzungserlasses), 

h) § 8 i. V. m. § 8b Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen
Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt (ÖPNVG
LSA) vom 31. 7. 2012 (GVBl. LSA S. 307, 308),

i) der ÖPNV-Plan des Landes Sachsen-Anhalt 2010 –
2015/2025, http://www.mlv.sachsen-anhalt.de/fileadmin/
Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLV/MLV/Gesetze
VWVO/OEPNV/OePNV-Plan-Sachsen-Anhalt_2010-
2015-25_final.pdf, 

j) das Klimaschutzprogramm 2020 des Landes Sachsen-
Anhalt, http://www.mlu.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bib
liothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/a-Themen/
Klima_Energie/Klimaschutz/Klimaschutzprogramm_2020/
Klimaschutzprogramm2020.pdf

in den jeweils geltenden Fassungen.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Zuwendungsfähig sind die Investitionsmehrausgaben
für den Kauf sowie die Mehrkosten für das Leasing und 
die Miete von Neufahrzeugen mit alternativen Antrieben für
den ÖPNV gegenüber konventionellen Dieselfahrzeugen
für den ÖPNV, die den aktuell geltenden EU-Abgasnormen
entsprechen.

Die Neufahrzeuge mit alternativen Antrieben müssen
über mindestens vier Räder und fünf Sitzplätze einschließ-
lich des Fahrerplatzes verfügen. Diese Fahrzeuge müssen
im ÖPNV eingesetzt werden.

2.2 Zuwendungsfähig sind Investitionen für den Kauf
sowie die Mehrkosten für das Leasing und die Miete von
Infrastruktur, welche für den Betrieb von Elektrofahrzeugen,
deren Beschaffung der Zuwendungszweck dieser Richt -
linien ist, erforderlich ist. Dies beinhaltet:

a) die Beschaffung und Errichtung nicht öffentlich zu-

gänglicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge auf
Betriebshöfen und Abstellanlagen,

b) die Beschaffung und Errichtung nicht öffentlich zugäng-
licher Ladeinfrastruktur für (teil-)elektrisch angetriebene
Fahrzeuge für Zwischenladungen an Haltestellen oder
entlang des Linienweges, 

c) den Anschluss der Ladeinfrastruktur an das Stromnetz.

2.3 Nicht zuwendungsfähig sind alle Ausgaben, die keine
zuwendungsfähigen Ausgaben im Sinne dieser Richtlinien
sind, sowie alle Ausgaben, die bereits Gegenstand der 
Förderung durch andere Richtlinien sind.

2.4 Die Förderung erfolgt im städtischen Raum einschließ-
lich des Stadt-Umlands. Der städtische Raum umfasst alle
Stadt-Umland-Gebiete, die über 5 000 Einwohner haben.

3. Zuwendungsempfänger

3.1 Zuwendungsempfänger für den Kauf, das Leasing
oder die Miete von Neufahrzeugen mit alternativen An-
trieben für den ÖPNV sind die Landkreise und kreisfreien
Städte als Aufgabenträger des straßengebundenen ÖPNV
nach § 4 Abs. 1 ÖPNVG LSA.

3.2 Der Zuwendungsempfänger nach Nummer 3.1 kann
die Zuwendungen nach Maßgabe dieser Richtlinien und
Nummer 12 der VV-Gk zu § 44 LHO sowie der Allgemeinen
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförde-
rung (ANBest-P, Anlage 2 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 LHO) an
ÖPNV-Unternehmen weiterleiten, sofern diese Verkehrs-
leistungen im ÖPNV erbringen. Dabei ist sicherzustellen,
dass die für den Zuwendungsempfänger maßgeblichen
Bestimmungen auch den ÖPNV-Unternehmen auferlegt
werden, sofern diese auch für sie gelten.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Zuwendungen werden nur bewilligt, wenn:

a) mit der Durchführung des Vorhabens noch nicht begon-
nen worden ist, solange von der Antrags- und Be-
willigungsstelle kein bestandskräftiger Zuwendungs -
bescheid oder die schriftliche Genehmigung zum vor-
zei tigen Maßnahmenbeginn erteilt worden ist. Als Maß-
nahmenbeginn gelten grundsätzlich der Abschluss
eines dem Vorhaben zuzuordnenden Leistungs- oder
Liefervertrages sowie die Erteilung einer verbindlichen
Zusage,

b) das Vorhaben einen bedeutsamen Beitrag zur CO2-Min-
derung leistet,

c) das Vorhaben einen Beitrag zur Barrierefreiheit leistet
und

d) das Vorhaben auf dem Gebiet des Landes Sachsen-
Anhalt liegt.

4.2 Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens einschließ -
lich der nicht zuwendungsfähigen Ausgaben muss nach-
gewiesenermaßen gesichert sein. Der Nachweis muss mit
der Antragstellung erfolgen. Bei kommunalen Projektum-
setzenden ist eine Stellungnahme der zuständigen Kom-
munalaufsichtsbehörde einzuholen. Im Fall der Weiter-
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leitung nach Nummer 3.2 ist der Finanzierungsplan des
Projektumsetzenden (Letztempfängers) maßgeblich und
vom Zuwendungsempfänger einzureichen.

4.3 Ein bedeutsamer Beitrag des Vorhabens zur CO2-
Minderung im Sinne von Nummer 4.1 Buchst. b liegt vor,
wenn:

a) durch die Erstbeschaffung von Neufahrzeugen mit alter-
nativen Antrieben für den ÖPNV im Rahmen einer nach-
zuweisenden Angebotserweiterung eine CO2-Minde-
rung von mindestens 35 Gramm CO2 pro eingesetzten
Euro EFRE-Mittel (Well-to-Wheel-Betrachtung) gegen-
über einem repräsentativen Fahrzeug aus der Bestands-
flotte des Betreibers erzielt wird.

b) durch die Ersatzbeschaffung von Neufahrzeugen mit
alternativen Antrieben für den ÖPNV eine CO2-Minde-
rung von mindestens 35 Gramm CO2 pro eingesetzten
Euro EFRE-Mittel (Well-to-Wheel-Betrachtung) gegen-
über dem derzeit im Betrieb befindlichen und zu erset-
zenden Fahrzeug erzielt wird.

4.4 Die CO2-Minderung ist vorhabenbezogen im Zuge 
der Antragstellung auf Zuwendungen und im Rahmen der
Verwendungsnachweisprüfung bei der Bewilligungsbe-
hörde vorzulegen. Die Berechnungen der CO2-Minderung
pro Euro EFRE-Mittel sind mit dem durch die Antrags- 
und Bewilligungsbehörde bereitgestellten Berechnungs-
tool (Nummer 6.2 Satz 2) durchzuführen.

4.5 Die Zuwendungen können nur unter den Vorausset-
zungen an ÖPNV-Unternehmen weitergeleitet werden,
dass die Aufgabenträger jeweils Rechtsgrundlagen ge-
schaffen haben, die eine offene, transparente und diskri-
minierungsfreie Ausreichung an die Verkehrsunternehmen
gewährleisten. Diese Rechtsgrundlagen müssen der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 entsprechen.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1 Die Förderung erfolgt als Projektförderung nach den
§§ 23 und 44 LHO. Sie wird als nicht rückzahlbarer
Zuschuss zur Anteilsfinanzierung der zuwendungsfähigen
Ausgaben des Vorhabens gewährt.

5.2 Für Vorhaben entsprechend dem Zuwendungszweck
beträgt die Höhe der Zuwendung bis zu 80 v. H. der zu-
wendungsfähigen Ausgaben des Projektumsetzenden.

5.3 Für ein nach diesen Richtlinien gefördertes Vorhaben
ist die Inanspruchnahme anderer Fördermittel, insbeson-
dere Mittel nach den §§ 8 und 8b ÖPNVG LSA, hinsichtlich
der Teile des Vorhabens zulässig, die nach diesen Richt -
linien nicht förderfähig sind.

6. Anweisungen zum Verfahren

6.1 Für die Beantragung, Bewilligung, Auszahlung und
Abrechnung der Zuwendungen sowie für den Nachweis
und die Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls
erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und
die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die
Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen an Gebietskör-
perschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörper-

schaften in der Rechtsform einer juristischen Person des
öffentlichen Rechts (VV-Gk) zu § 44 LHO. 

6.2 Zuwendungen werden nur auf Antrag gewährt.
Antrags- und Bewilligungsbehörde ist das Landesverwal-
tungsamt, Referat 307 (Verkehrswesen), Ernst-Kamieth-
Straße 2, 06112 Halle (Saale). Antragsformulare und das
CO2-Berechnungstool sind dort erhältlich oder online unter
www.lvwa.sachsen-anhalt.de abrufbar.

6.3 Anträge können bei der Antrags- und Bewilligungs -
behörde jeweils zum Ende eines Quartals (31. 3., 30. 6, 
30. 9. und 31. 12.), letztmalig jedoch am 31. 12. 2021 ein-
gereicht werden. Jeweils später abgegebene sowie zum
jeweiligen Stichtag unvollständig eingereichte Anträge 
werden bei der Auswahl nicht berücksichtigt, können aber
zum nächsten Stichtag wieder eingereicht werden.

6.4 Die Vorhabenauswahl erfolgt auf Grundlage unter-
schiedlich gewichteter Qualitätskriterien und innerhalb der
Qualitätskriterien nach folgendem Punktesystem:

a) erwartete CO2-Minderung pro eingesetzten Euro EFRE-
Mittel (Gewichtung: 60 v. H.),

b) Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Be-
hinderungen und Menschen mit Mobilitätsbeeinträch -
tigungen sowie Anforderungen an die Barrierefreiheit
über die Empfehlungen des Verbandes Deutscher Ver-
kehrsunternehmen (VDV) entsprechend dem Handbuch
„Barrierefreier ÖPNV in Deutschland“ (Zweite Auflage,
Alba-Fachverlag, ISBN 978-3-87094-694-4) hinaus (Ge-
wichtung: 20 v. H.) und

c) Innovationsgrad (Gewichtung: 20 v. H.).

6.5 Die Rangfolge ergibt sich aus der Gesamtpunktzahl,
die entsprechend dem nachfolgenden Punktesystem er-
mittelt wird:

a) CO2-Minderung pro eingesetzten Euro EFRE-Mittel 

aa) Durch die Nutzung des Neufahrzeugs mit alter-
nativen Antrieben für den ÖPNV ergibt sich eine
CO2-Minderung (Well-to-Wheel-Betrachtung) gegen-
über dem nach Nummer 4.3 zu betrachtenden 
Vergleichsfahrzeug von mindestens 35 Gramm bis
zu 100 Gramm CO2 pro eingesetzten Euro EFRE-
Mittel (ein Punkt).

bb) Durch die Nutzung des Neufahrzeugs mit alter-
nativen Antrieben für den ÖPNV ergibt sich eine
CO2-Minderung (Well-to-Wheel-Betrachtung) gegen-
über dem nach Nummer 4.3 zu betrachtenden 
Vergleichsfahrzeug von mehr als 100 Gramm bis 
zu 200 Gramm CO2 pro eingesetzten Euro EFRE-
Mittel (zwei Punkte).

cc) Durch die Nutzung des Neufahrzeugs mit alter-
nativen Antrieben für den ÖPNV ergibt sich eine
CO2-Minderung (Well-to-Wheel-Betrachtung) gegen-
über dem nach Nummer 4.3 zu betrachtenden 
Vergleichsfahrzeug von mehr als 200 Gramm CO2
pro eingesetzten Euro EFRE-Mittel (vier Punkte).

Die erreichten Punkte werden mit dem Faktor 6 multi-
pliziert.

b) Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Be-
hinderungen und Menschen mit Mobilitätsbeeinträchti-
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gungen sowie Anforderungen an die Barrierefreiheit
über die Empfehlungen des VDV hinaus

aa) Das Vorhaben berücksichtigt die Belange von Men-
schen mit Behinderungen und Menschen mit Mo -
bilitätsbeeinträchtigungen (ein Punkt).

bb) Das Neufahrzeug mit alternativen Antrieben für den
ÖPNV übererfüllt die Anforderungen entsprechend
den Empfehlungen des VDV „Barriere freier ÖPNV
in Deutschland“ (zwei Punkte).

cc) Das Neufahrzeug mit alternativen Antrieben für 
den ÖPNV geht weit über die Anforderungen ent-
sprechend den Empfehlungen des VDV „Barriere-
freier ÖPNV in Deutschland“ hinaus (vier Punkte).

Die erreichten Punkte werden mit dem Faktor 2 multi-
pliziert.

c) Innovationsgrad

aa) Das Neufahrzeug mit alternativem Antrieb für den
ÖPNV ist bereits erprobt und wird ausschließlich
von einem Verbrennungsmotor mit alternativen
Kraftstoffen angetrieben (ein Punkt).

bb) Das Neufahrzeug mit alternativem Antrieb für den
ÖPNV ist bereits erprobt und wird teilelektrisch 
oder ausschließlich elektrisch angetrieben (zwei
Punkte).

cc) Das Neufahrzeug mit alternativem Antrieb für den
ÖPNV ist noch nicht erprobt und wird ausschließ-
lich elektrisch angetrieben (vier Punkte).

Die erreichten Punkte werden mit dem Faktor 2 multi-
pliziert.

6.6 Die maßgebliche Gesamtpunktzahl ergibt sich aus der
Summe der Bewertungen zu Nummer 6.5 Buchst. a, b 
und c.

6.7 Die Bewilligungen werden entsprechend der Rang -
folge der erzielten Punkte im Rahmen der zur Verfügung
stehenden finanziellen Mittel gewährt. Bei Punktegleich-
stand wird das Vorhaben bewilligt, das die höhere zu er-
wartende CO2-Minderung pro eingesetzten Euro EFRE-
Mittel aufweist. Bei nicht ausgewählten Vorhaben erhält 
der Antragsteller, soweit der Antrag nicht zurückgenommen
wurde, einen Ablehnungsbescheid. Eine erneute Antrag-
stellung zum jeweils nächsten Stichtag ist möglich.

6.8 Zuständige Behörde für Entscheidungen nach Num-
mer 1.3 der VV-Gk zu § 44 LHO (vorzeitiger Maßnahmen-
beginn) ist das Landesverwaltungsamt. Die Bewilligung
erfolgt durch Bekanntgabe eines Zuwendungsbescheides
an den Antragsteller.

6.9 Auszahlung

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nachträglich
gegen Vorlage bezahlter Rechnungen (Erstattungsprinzip).
Bei Leasing oder Miete sind Erstattungen nach Vorlage 
von Zahlungsnachweisen in Verbindung mit dem Leasing-
oder Mietvertrag quartalsweise vorgesehen.

6.10 Publizitätsvorschriften

Der Zuwendungsempfänger hat umfangreiche Publizi-
tätsvorschriften einzuhalten. Auf den Leitfaden für Begüns-
tigte von Mitteln aus dem EFRE und dem ESF wird ver-

wiesen. Dieser ist auf der Internetseite http://www.europa.
sachsen-anhalt.de/eu-fonds-in-sachsen-anhalt/informatio
nen-fuer-antragstellendebeguenstigte/informationsmass
nahmen-der-beguenstigten/ eingestellt. 

Danach hat der Zuwendungsempfänger unter ande-
rem – sofern er eine Internetseite betreibt – eine kurze
Beschreibung des Vorhabens einzustellen, die im Verhält-
nis zum Umfang der Zuwendung steht und in der auf die
Ziele und Ergebnisse eingegangen und die finanzielle
Unterstützung durch die Europäische Union hervorge-
hoben wird. Des Weiteren hat der Zuwendungsempfänger
sich einverstanden zu erklären, dass das Unternehmen und
das geförderte Vorhaben mit wesentlichen Daten gemäß
Anhang XII der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 auf der
Liste der Vorhaben erfasst und veröffentlicht wird. 

6.11 Prüfrechte

Das Ministerium, das Landesverwaltungsamt, der Lan-
desrechnungshof, der Europäische Rechnungshof, die
Europäische Kommission sowie die für die Förderung im
Rahmen des Operationellen Programms EFRE 2014 –
2020 eingerichteten Behörden und Stellen sind berech-
tigt, die zweckbestimmte und fristgerechte Verwendung 
der Zuwendung jederzeit zu prüfen oder durch Beauftragte
prüfen zu lassen sowie Auskünfte einzuholen. 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, für das Vor-
haben alle relevanten Auskünfte zu erteilen.

6.12 Erfolgskontrolle

Die Antrags- und Bewilligungsbehörde oder deren Beauf-
tragte führen während und nach Abschluss des Vorhabens
Erfolgskontrollen, insbesondere zu den Beiträgen zur CO2-
Minderung und zur Barrierefreiheit, durch. Die Ergebnisse
sind zu protokollieren und zur Evaluierung der Effizienz 
des Förderprogramms heranzuziehen.

6.13 Die Antrags- und Bewilligungsbehörde, das Minis-
terium sowie die EU-Verwaltungsbehörde sind auf Verlan-
gen vom Antragsteller jederzeit und umfassend über den
Sach- und Verfahrensstand zu informieren. Auf Verlangen
sind Akteneinsicht zu gewähren oder Ortstermine durch-
zuführen. Die Informations- und Prüfungsrechte der Rech-
nungshöfe bleiben unberührt. 

6.14 Die Antrags- und Bewilligungsbehörde regelt im 
Rahmen des Zuwendungsbescheides die Aufbewahrungs-
frist für die originalen Vorhabenunterlagen bei dem Zu-
wendungsempfänger nach den geltenden EU-Vorschriften.
Darüber hinausgehende auf Rechtsvorschriften beruhende
Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

7. Sonstige Zuwendungsbedingungen

7.1 Bei der Erstbeschaffung von Fahrzeugen mit alterna-
tiven Antrieben für den ÖPNV sind diese zur Einrichtung
einer neuen Linie oder zur Erweiterung oder Verdichtung
bestehender Linien einzusetzen.

7.2 Zweckbindungsfristen 

7.2.1 Elektrofahrzeuge über 9 Meter sind bei Kauf wie 
folgt für Verkehrsleistungen im ÖPNV einzusetzen: acht
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Jahre oder Laufleistung von 240 000 Kilometer bei einer
Mindesteinsatzdauer von fünf Jahren.

7.2.2 Elektrofahrzeuge unter 9 Meter sind bei Kauf wie
folgt für Verkehrsleistungen im ÖPNV einzusetzen: sechs
Jahre oder Laufleistung von 120 000 Kilometer bei einer
Mindesteinsatzdauer von fünf Jahren.

7.2.3 Gasfahrzeuge sind bei Kauf wie folgt für Verkehrs-
leistungen im ÖPNV einzusetzen: acht Jahre oder Lauf-
leistung von 320 000 Kilometer bei einer Mindesteinsatz-
dauer von fünf Jahren.

7.2.4 Bei Leasing oder Miete von Fahrzeugen mit alterna-
tiven Antrieben sind diese für Verkehrsleistungen im ÖPNV
während der Leasing- oder Mietdauer einzusetzen.

7.2.5 Die Zweckbindungsfrist für Ladeinfrastruktur be-
stimmt sich nach der Zweckbindungsfrist der Elektrofahr-
zeuge. Bei geleaster oder gemieteter Ladeinfrastruktur
bestimmt sich die Nutzungsdauer nach der Leasing- oder
Mietdauer der beschafften Elektrofahrzeuge.

7.2.6 Der Zeitraum der Zweckbindungsfrist nach den 
Nummern 7.2.1 bis 7.2.3 beginnt am Tag der Abschluss-
zahlung an den Begünstigten und endet mit dem 31. 12.
des Jahres nach Ablauf der Zweckbindungsfrist. 

7.3 Rückzahlung 

Werden die Vorgaben nach den Nummern 7.2.1 bis 7.2.5
durch den Zuwendungsempfänger nicht eingehalten, so ist
die Zuwendung anteilig zurückzuzahlen. Darüber hinaus-
gehende Rückforderungsgründe bleiben davon unberührt.

8. Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Erl.
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form. 

9. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

9.1 Dieser Erl. tritt am Tag nach der Veröffentlichung in
Kraft. 

9.2 Dieser Erl. tritt am 31. 12. 2023 außer Kraft. 

An
das Landesverwaltungsamt

Nachrichtlich an
die Landkreise und kreisfreien Städte

VII.

Neuerscheinungen

Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt
Kinderförderungsgesetz, weitere Rechtsgrundlagen,
Bildung als Programm, Berufs- und Tarifrecht, Aus- 
und Fortbildung

Herausgegeben von Winfried Lütkemeier und Dr. Axel
Schwarz

Stand: 1. April 2017, 78. Lieferung, Loseblattwerk, 
78. Lieferung einzeln: Best.-Nr. 66310078, Verl.-Nr. 2448.78
– Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt; Grund-
werk: Best.-Nr. 66309000, Verl.-Nr. 2448.00 (ISBN 978-
3-556-24480-7), Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Hed-
desdorfer Str. 31a, 56564 Neuwied, E-Mail: info-wkd@
wolterskluwer.com, Internet: www.wolterskluwer.de.

Diese Lieferung enthält die Aktualisierungen des SGB VIII
(Kinder- und Jugendhilfegesetz), des SGB I (Allgemeiner
Teil des Sozialgesetzbuches) und des Arbeitszeitgesetzes.
Wegen des erheblichen Umfangs an Neuerungen haben
wir das SGB XII (Sozialhilfe) komplett neu gesetzt. Neu 
aufgenommen wurde die Grundordnung des kirchlichen
Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse in
katholischer Trägerschaft. Wie immer wurden auch diesmal
redaktionelle Anpassungen vorgenommen. Einige ältere
Texte wurden aus der Loseblatt-Sammlung entfernt. Sie 
finden alles aber nach wie vor auf der beiliegenden CD-
ROM. Neben der CD-ROM mit dem digitalen Abbild der
ganzen Sammlung und weiterer Vorschriften und Hand -
reichungen erhalten sie diesmal die aktualisierten Organi-
sationshilfen des Jahres 2017.
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